
und -grundsätze verständigen und wechselseitige Rechte und Pflichten in
Erzie ungsfragen festlegen.

(6) Die Sorge für das Wo l der Schülerinnen und Sc üler erfordert es, je¬
dem Anschein von Vernac lässigung oder Misshandlung nac zugehen.
Die Sc ule entscheidet rec tzeitig über die Einbeziehung des Jugendam¬
tes oder anderer Stellen.

(7) Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schule, die kein Unterricht in
anderer Form sind, sind grundsätzlich so zu organisieren, dass kein Unter¬
richt ausfällt. Nachprüfungen finden vor Unterrichtsbeginn des neuen
Schuljahres statt.

(8) Die Schulkonferenz kann eine einheitliche Schulkleidun  empfehlen,
sofern alle in der Schulkonferenz vertretenen Schülerinnen und Schüler
zustimmen.

§43
Teilnahme am Unterricht und

an sonstigen Schulveranstaltungen
(1) Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht
und an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen teilzunehmen.
Die  eldung zur Teilnahme an einer freiwilligen Unterrichtsveranstaltung
verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme mindestens für ein Schulhalbjahr.

(2) Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen
nicht vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so be¬
nachrichtigen die Eltern un erzüglich die Schule und teilen schriftlich den
Grund für das Schulversäumnis mit. Bei begründeten Zweifeln, ob Unter¬
richt aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, kann die Schule von
den Eltern ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein
schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen.

(3) Für nicht schulpflichtige Schülerinnen gelten die Schutzfristen vor und
nach der Geburt eines Kindes entsprechend den Regelungen des Mutter¬
schutzgesetzes.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Schülerinnen und Schüler
auf Antrag der Eltern aus wichtigem Grund bis zur Dauer eines Schuljahres
om Unterricht beurlauben oder von der Teilnahme an einzelnen Unter¬

richts- oder Schul eranstaltungen befreien. Längerfristige Beurlaubungen
und Befreiungen bedürfen der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde.
Dauerhafte Beurlaubungen und Befreiungen  on schulpflichtigen Schüle¬
rinnen und Schülern zur Förderung wissenschaftlicher, sportlicher oder
künstlerischer Hochbegabungen setzen voraus, dass für andere geeignete
Bildungsmaßnahmen gesorgt wird.

(5) Alle Schülerinnen und Schüler sind während schulischer Veranstaltun¬
gen sowie auf den Wegen  on und zu diesen im Rahmen der gesetzlichen
Unfallversicherung nach dem SGB VII gegen Unfall versichert.

§44
Information und Beratung

(1) Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind in allen grunds tzlichen
und wichtigen Schulangelegenheiten zu informieren und zu beraten.

(2) Lehrerinnen und Lehrer informieren die Schülerinnen und Schüler so¬
wie deren Eltern über die individuelle Lern- und Leistungsentwicklung und
beraten sie. Ihnen sind die Bewertungsmaßstäbe für die Notengebung und
für Beurteilungen zu erläutern. Auf Wunsch werden ihnen ihr Leistungs¬
stand mitgeteilt und einzelne Beurteilungen erläutert. Dies gilt auch für die
Bewertung von Prüfungsieistungen.

(3) Die Eltern können nach Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern an
einzelnen Unterrichtsstunden und an Schulveranstaltungen teilnehmen,
die ihre Kinder besuchen. Im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung können
Lehrerinnen und Lehrer mit Zustimmung der Klassenpflegschaft und der
Schulleitung in hierfür geeigneten Unterrichtsbereichen die Mitarbeit von
Eltern vorsehen. Gleiches gilt bei außerunterrichtlichen Schul eranstaltun¬
gen und Angeboten im Ganztagsbereich in allen Schulformen und Schul¬
stufen.

(4) Die Lehrerinnen und Lehrer beraten die Eltern außerhalb des Unter¬
richts. Elternsprechtage werden nicht während der Unterrichtszeit am Vor¬
mittag durchgeführt.

(5) Die Schule soll Eltern sowie Schülerinnen und Schüler in Fragen der
Erziehung, der Schullaufbahn und des weiteren Bildungswegs beraten.
Sie arbeitet hierbei insbesondere mit dem schulpsychologischen Dienst
und der Berufsberatung zusammen.

§45
Meinungsfreiheit,

Schülerzeitungen, Schülergruppen
(1) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, in der Schule ihre Mei¬
nung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Sie können ihre Meinung
auch im Unterricht im sachlichen Zusammenhang mit diesem frei äußern.

(2) Das Recht auf freie  einungsäußerung findet seine Schranken in den
Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen
zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Durch
die Ausübung dieses Rechts dürfen der Bildungs- und Erziehungsauftrag
der Schule, insbesondere die Durchführung des Unterrichts und anderer
schulischer Veranstaltungen sowie die Rechte anderer nicht beeinträchtigt
werden.

(3) Die Schülerinnen und Schüler haben das Recht, Schülerzeitungen her¬
auszugeben und auf dem Schulgrundstück zu verbreiten. Schülerzeitun¬
gen sind Zeitungen, die von Schülerinnen und Schülern einer oder mehre¬

rer Schulen für deren Schülerschaft herausgegeben werden. Sie unterlie¬
gen nicht der Verantwortung der Schule. Herausgabe und Vertrieb der
Schülerzeitung bedürfen keiner Genehmigung. Eine Zensur findet nicht
statt.

(4) Die Schülerinnen und Schüler können sich in ihrer Schule in Schüler¬
gruppen zusammenschließen. Dieses Recht kann  on der Schulleitung
eingeschränkt werden, soweit die Sicherung des Bildungs- und Erzie¬
hungsauftrags der Schule es erfordert. Die Schulkonferenz regelt Grund¬
sätze über die Betätigung von Schülergru pen und die Benutzung schu¬
lischer Einrichtungen. Den Schülergruppen sollen  äume und sonstige
schulische Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

§46
Aufnahme in die Schule, Schulwechsel

(1) Über die Aufnahme der Schülerin oder des Schülers in die Schule ent¬
scheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter innerhalb des vom Schulträ¬
ger hierfür festgelegten Rahmens, insbesondere der Zahl der Parallelklas¬
sen pro Jahrgang. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann vorüberge¬
hend Schülerinnen und Schüler als Gäste aufnehmen. Schülerinnen und
Schüler werden in der Regel zu Beginn des Schuljahres, in Weiterbil¬
dungskollegs zu Beginn des Schulhalbjahres in die Schule aufgenommen.

(2) Die Aufnahme in eine Schule kann abgelehnt werden, wenn ihre Auf¬
nahmekapazität erschöpft ist oder die Zahl der Anmeldungen die Mindest¬
größe unterschreitet. Besondere Aufnahmevoraussetzungen und Aufnah¬
meverfahren für einzelne Schulstufen oder Schulformen sowie Aufnahme¬
kriterien bei einem Anmeldeüberhang können in der jeweiligen Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung geregelt werden.

(3) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung
nächstgelegene Grundschule der gewünschten Schulart in seiner Gemein¬
de im Rahmen der vom Schulträger festgelegten Aufnahme a azität, so¬
weit der Schulträger keinen Schuleinzugsbereich gebildet hat. Der Schul¬
träger legt unter Beachtung der Höchstgrenze für die zu bildenden Ein¬
gangsklassen an Grundschulen nach der Verordnung gemäß § 93 Absatz
2 Nummer 3 die Zahl und die Verteilung der Eingangsklassen auf die
Schulen und Teilstandorte fest. Er kann die Zahl der in die Eingangsklas¬
sen aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler einer Grundschule oder
mehrerer Grundschulen begrenzen, wenn dies für eine ausgewogene
Klassenbildung innerhalb einer Gemeinde erforderlich ist oder besondere
Lernbedingungen oder bauliche Gegebenheiten berücksichtigt werden
sollen. Die Vorschriften zu den Klassengrößen bleiben unberührt.

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann im Einvernehmen mit dem
Schulträger die Zahl der in die Klasse 5 einer Schule der Sekundarstufe I
oder mit Se undarstufe I aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler be¬
grenzen, wenn

1. ein Angebot für Gemeinsames Lernen (§ 20 Absatz 2) eingerichtet
wird,

2. rechnerisch pro Parallelklasse mindestens zwei Schülerinnen und
Schüler  it festgestelltem sonderpädagogischem Unterstützungsbe¬
darf aufgenommen werden und

3. im Durchschnitt aller Parallelklassen der jeweilige Klassenfrequenz¬
richtwert nach der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schul¬
gesetz nicht unterschritten wird.

Die Vorschriften zu den Klassengrößen der Verordnung zur Ausführung
des § 93 Abs. 2 Schulgesetz bleiben unberührt.

(5) Jeder Ausbildungsbetrieb hat den Anspruch, dass seine Auszubilden¬
den zur Erfüllung der Schulpflicht das zum Ausbildungsbetrieb nächstge¬
legene Berufskolleg besuchen, in dem eine entsprechende Fachklasse
eingerichtet ist. Mit Einverständnis des Ausbildungsbetriebs  ann eine
Auszubildende oder ein Auszubildender ein anderes, insbesondere wohn¬
ortnäheres Berufskolleg, an dem eine entsprechende Fachklasse einge¬
richtet ist, im Rahmen der Aufnahmekapazität besuchen. § 84 bleibt unbe¬
rührt.

(6) Der Schulträger kann festlegen, dass Schülerinnen und Schülern, die
in ihrer Gemeinde eine Schule der gewählten Schulform im Sinne des § 10
besuchen können, die Aufnahme verweigert wird, wenn die Zahl der An¬
meldungen die Aufnahmekapazität der Schule übersteigt.

(7) Die Schulaufsichtsbehörde kann eine Schülerin oder einen Schüler
nach Anhörung der Eltern und der beteiligten Schulträger einer bestimm¬
ten Schule am Wohnort oder in einer anderen Gemeinde zuweisen. Dies
gilt insbesondere, wenn eine schulpflichtige Schülerin oder ein schulpflich¬
tiger Schüler nicht in eine Schule der gewählten und der Eignung entspre¬
chenden Schulform aufgenommen worden ist.

(8) Eine Schülerin oder ein Schüler, die oder der die Schule wechselt, wird
im Rahmen der Verweildauer in die Schulstufe, die Schulform und die
Klasse oder Jahrgangsstufe aufgenommen, die dem bisherigen Bildungs¬
gang und dem Zeugnis entsprechen. Näheres zum Schulformwechsel be¬
stimmen die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen.

(9) In der Sekundarstufe I prüft die Schule gemäß § 13 Abs. 3 und nach
Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung im Rahmen der jährli¬
chen Versetzungsentscheidung, ob den Eltern leistungsstarker Schülerin¬
nen und Schüler der Hauptschule der Wechsel ihres Kindes zur Realschu¬
le oder zum Gymnasium und den Eltern leistungsstarker Schülerinnen und
Schüler der Realschule der Wechsel ihres Kindes zum Gymnasium zu
empfehlen ist.
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